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COVID-19: Überprüfung der Einhaltung des Dividendenverbotes bei den Solidarbürgschaften 

(EFK 24489) und den Härtefallhilfen (EFK 24490) 

Das SECO dankt der EFK für ihre wertvolle und sehr nützliche Arbeit im Rahmen der Kontrollen zur 

Einhaltung der Bedingungen für die Gewährung von COVID-Hilfen. 

Härtefallmassnahmen 

Das SECO hat die von der EFK gemeldeten Fälle den Kantonen zur Bearbeitung übermittelt und von 

allen Kantonen eine Rückmeldung erhalten. Von den 87 von der EFK neu gemeldeten Fällen von Divi-

dendenausschüttungen per Ende Dezember 2024 befinden sich aktuell 59 Fälle bei den Kantonen in 

Abklärung oder in laufenden Verfahren. In einem Fall wurde die Härtefallhilfe bereits zurückgezahlt. In 

23 Fällen wurde ein Verstoss gegen die Auflagen bestätigt und die Härtefallhilfe wird zurückgefordert. 

In weiteren 4 Fällen zeigten vertiefte Abklärungen, dass kein Verstoss vorliegt.  

Der Bearbeitungsstand der bereits früher gemeldeten Fälle wird in gewissen Zeitabständen jeweils ge-

prüft und aktualisiert. Von den insgesamt 3491 Fällen, die dem SECO bereits in früheren Analysen ge-

meldet wurden, befinden sich 126 Fälle in laufenden Verfahren, in 9 Fällen benötigt das SECO von 

den Kantonen noch weitere Informationen, in 138 Fällen wurde die Härtefallhilfe bereits vollständig zu-

rückgezahlt oder befindet sich in einer Rückzahlung in Raten, in 42 Fällen konnte kein Verstoss festge-

stellt werden und in 34 Fällen wurde ein Verstoss bestätigt, aber noch keine Rückzahlung erfasst.  

Solidarbürgschaften 

Das SECO hat die 142 von der EFK im Rahmen des Berichts über das zweite Halbjahr 2024 gemeldeten 

Fälle von möglichem Missbrauch des Dividendenverbots zur Abklärung an die zuständige Bürgschafts-

organisation weitergeleitet, was je nach Komplexität des Falles zwischen einigen Wochen und mehreren 

Monaten dauern kann.  

Die zwei von der EFK identifizierten Fälle von möglichem Verstoss gegen das Kapitalrückerstattungs-

verbot wurden ebenfalls an die zuständige Bürgschaftsorganisation zur Abklärung weitergeleitet. 

 
1 Die Zahl kann von derjenigen der EFK abweichen, da die EFK Fälle, die bereits vollständig zurückgezahlt wurden, nicht mehr aufführt.  


